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Eidgenössisches Versicherungsgericht.
Resultat der Bemühungen des Schweiz.
Gewerkschaftsbundes und der Nationalratsfraktion

zur Aenderung der Vorlage in der
Bundesversammlung.

Von Dr. Affolter, Nationalrat.

Laut Art. 122 des Bundesgesetzes betreffend
Kranken- und Unfallversicherung, das noch der
Verwirklichung bezüglich der Unfallversicherung
harrt, kommt der Bundesversammlung die Pflicht
zu, die Organisation und das Verfahren für das
eidgenössische Versicherungsgericht festzulegen.
Zur Orientierung sei hier gesagt, dass nach dem
Bundesgesetze jeder Kanton ein einziges kantonales

Versicherungsgericht als erste Instanz
einzuführen hat, und dass das eidgenössische
Versicherungsgericht mit Sitz in Luzern als
Berufungsinstanz dienen soll.

Für die schweizerische Arbeiterschaft, welche
bis zur Einführung der Unfallversicherung, das
heisst heute noch der Haftpflichtgesetzgebung
unterstellt ist, erscheint die Unfallversicherung
als ein Gebiet von grösster Bedeutung. Es
geziemt daher der gesamten Arbeiterschaft, dass
sie ihr reges Interesse am Entwicklungsgange
dieser Gesetzgebung an den Tag legt.

Es haben denn auch die sozialdemokratischen
Mitglieder derNationalratskommission, Dr. Studer-
Winterthur und der Verfasser dieses Aufsatzes
unter gegenseitiger Aussprache mit der Leitung
des Gewerkschaftsbundes und der Eisenbahnerverbände,

sowie des Verfassers des bezüglichen
Aufsatzes in der Schweiz. Versicherungszeitschrift
(VIII. Jahrg. S. 105), Dr. Oberholzer-Bern, es sich
zur besondern Aufgabe gemacht, die Interessen
der Arbeiterschaft bei der Beratung der
Versicherungsgerichtsvorlage nach Kräften zu
vertreten. Bei den Beratungen im Nationalrate
haben auch Nationalrat Eugster-Züst und andere
Fraktionsgenossen eifrig mitgewirkt.

In den Sitzungen der Nationalratskommission
und des Nationalrates vom September 1916 hat
es einen hartnäckigen Kampf gebraucht, bis
unter den Räten so recht das Bewusstsein
geweckt war, dass es sich bei dem Verfahren für
das Versicherungsgericht nicht um gewöhnliche
bürgerliche Streitigkeiten handelt, wie sie
tagtäglich vor den Gerichten vorkommen. Bei
letzteren handelt es sich um bürgerliches Recht,
d. h. um Rechtsverhältnisse, wie sie unter
Privatpersonen zum Austrage kommen. Sobald es
sich aber um Rechtsverhältnisse zwischen
Privatpersonen und dem Staatswesen handelt, sprechen
wir von öffentlichem Rechte. Da nun die
eidgenössische Unfallversicherungsanstalt in Luzern
zu den Einrichtungen des Bundes gehört, bilden
die Ansprüche der Arbeiter aus Unfall gegenüber

der eidg. Unfallversicherungsanstalt
Rechtsverhältnisse aus öffentlichem Rechte.

Der Staat hat denn wirklich auch ein
Lebensinteresse daran, dass das eigentliche Mark des
Staatswesens, die Arbeiterschaft, zum Zwecke
der Erhaltung ihrer Kraft und ihrer Gesundheit,
die gebührende Berücksichtigung im
Versicherungswesen finde. Von diesem Gesichtspunkte
aus kann nur ein solches gerichtliches Verfahren
Existenzberechtigung haben, das die richterliche
Wahrheit zum Mittelpunkte macht und nicht
der Parteiwillkür Tür und Tor öffnet. Sobald
diese Seele dem neuen Geschöpfe eingehaucht
ist, kann ein grosser Teil der übrigen
Bestimmungen der Vorlage als nebensächlich gelten.

Im Kampfe um diese Ansicht haben unsere
Vertreter schon in der Nationalratskommission
eine durchaus annehmbare Passung der
sogenannten Offizialmaxime durchgesetzt, d. h. des
Prinzipes, dass der Richter nicht an die Beweisanträge

der Parteien gebunden ist, sondern selbst
auch in jedem Stadium des Prozesses von sich
aus Beweiserhebungen machen soll. In den
Zivilprozessordnungen gilt der gegenteilige Grundsatz

der Verhandlungsmaxime, wo der Richter
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